
— Schließlich wenden sich die Klägerinnen gegen die in der 
angefochtenen Entscheidung enthaltene Anordnung, die Bei
hilfe zurückzufordern. 

( 1 ) Boletín Oficial del Estado Nr. 241/2000 vom 7. Oktober, S. 34614. 
( 2 ) Rechtssache T-146/03, Slg. 2007, II-98. 

Klage, eingereicht am 8. April 2010 — Barilla/HABM — 
Brauerei Schlösser (ALIXIR) 

(Rechtssache T-157/10) 

(2010/C 148/76) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Barilla G. e R. Fratelli SpA (Parma, Italien) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Colmano, G. Sironi und A. 
Vanzetti) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Brauerei Schlösser GmbH (Düsseldorf, Deutschland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 25. Januar 2010 in der Sache 
R 820/2009-2 aufzuheben; 

— den Widerspruch der anderen Beteiligten im Verfahren vor 
der Beschwerdekammer gegen die Anmeldung der betreffen
den Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen; 

— hilfsweise die Rechtssache an den Beklagten zurückzuver
weisen, damit er den Widerspruch zurückweist; 

— dem Beklagten und der anderen Beteiligten im Verfahren vor 
der Beschwerdekammer des HABM die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „ALIXIR“ für Waren u. 
a. der Klasse 32. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Andere Beteiligte im Verfahren vor der 
Beschwerdekammer des HABM. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Deutsche Wortmarke „Elixeer“ für Waren der Klasse 32. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
in vollem Umfang stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerdekammer zu 
Unrecht festgestellt habe, dass Verwechslungsgefahr zwischen 
den betroffenen Marken bestehe. 

Klage, eingereicht am 8. April 2010 — Longevity Health 
Products/HABM — Tecnifar (E-PLEX) 

(Rechtssache T-161/10) 

(2010/C 148/77) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (Pro
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Korab) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lissa
bon, Portugal)
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Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Klage für zulässig zu erklären; 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 5. Februar 2010 in der Sache 
R 662/2009-4 aufzuheben und den von der anderen Betei
ligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer eingelegten 
Widerspruch in Bezug auf pharmazeutische und Veterinär
medizinprodukte mit Ausnahme von Arzneimitteln gegen 
Erkrankungen im Zusammenhang mit dem zentralen Ner
vensystem zurückzuweisen; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „E-PLEX“ für Waren 
und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 35. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Andere Beteiligte im Verfahren vor der Be
schwerdekammer. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Portugiesische eingetragene Wortmarke „EPILEX“ für Wa
ren der Klasse 5. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
teilweise stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Teilweise Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerdekammer zu 
Unrecht zu dem Ergebnis gekommen sei, dass eine Verwechs
lungsgefahr zwischen den betreffenden Marken bestehe. 

Klage, eingereicht am 12. April 2010 — Grupo 
Osborne/HABM — Confecciones Sanfertús (TORO) 

(Rechtssache T-165/10) 

(2010/C 148/78) 

Sprache der Klageschrift: Spanisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanien) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Iglesias Monravá) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Confecciones Sanfertús, SL (Graus, Spanien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) in der Sa
che R 638/2009-2 aufzuheben; 

— die Gemeinschaftsmarke Nr. 2 844 264 für die Klasse 25 
zur Eintragung zuzulassen; 

— den Verfahrensbeteiligten, die der Klage entgegentreten, die 
Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „TORO“ (Anmeldung 
Nr. 2 844 264) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 
25 und 39. 

Inhaberin der im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechte: Confecciones Sanfertús, SL.
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